
für Gruppenraum, Küche und sanit,äre Einrichtungen (ohne Kinderstu-
be) in der ehemal i -gen Schule.

s 1
Nut,zungsberechtigte

01. Die Gemeinde Brekendorf  unterhä]t  e in Gebäude, in dem sich
u. a.  ein Gruppenraum, eine Küche und sani täre Einr ichtungen
be f inden .

0 2 .

0 3

Zur Nutzung der unter Abs. 1 genannten Räume/Einr ichtungen
sind grundsätzl ich al le Vereine, Verbände und pol i t ische
ört l iche Gruppierungen der Gemeinde unter Berücksicht igung
des jewei ls  gef tenden Benutzungsp lanes berecht igc .

Eine pr ivate Nutzung der Räume wird nicht zugelassen.

s 2
Benutzungsgebühren

Für die Benutzung der Räume wird eine Benutzungsgebühr nicht
erhoben.

s 3
Hausrecht/Benutzung

01.  D ie  Veransta l tungrs le i ter in  oder  der  VeransLal t .ungs le i ter  hat
während der Veransta1tung das Hausrecht,  und ist  für eine ord-
nungsgemäße Durchführung verantwort1ich.

02.  Jede Benutzer in  und Benutzer  hat .  s ich  so zu verha l ten,  daß
'  andere Personen nicht beläst igt  oder gefährdet und der Raum

und das Inventar nicht beschädigt ,  werden. Für dennoch auftre-
t .ende Schäden haf tet  der j  ewei l  ige Veranstal ter .

03.  D ie  Veranst ,a l tungs le i ter in  oder  der  Veransta l tungs le i ter  hat
sich vor der Veranstaltung von dem ordnungsgemäßen Zustand
der Räume zu überzeugen. Festgest,el- I te und entsLandene Schä-
den und Mänge} s ind unverzügl ich durch den Veranstal tungslei-
Ler der Amtsver\^raltung oder dem Bürgermeister m-it zuLeilen.

04. Jeder im Benutzungsplan aufgeführte Verein bzw. Verband er-
häIt  e inen Schlüssel  für den Zugang zu den Räumen. Bei Ver-
lust  des Schlüssels haft ,et .  der Verein bzw. Verband für die
Kosten des Austausches der Schl ießanlage
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. IIaf tungsaussehluß

:."  Die Benutzung der Räumlichkei ten erfolgt  auf eigene Gefahr.
' '  mitgebrachte sowie dort aufbewahrte V{ertsachen und Kleidungs

stücke wird bei Abhandenkommen und Beschädigungen nicht geha

s s
Sch1ußbes timnung

Nach Sch1uß einer Veranstaltung haben die Verantwort. l ichen dafür
z1J sorgen, daß die Räume ordnungsgemäß und besenrein werlassen
und verschlossen werden. Aschenbecher s ind zu reinigen, Geschirr
ist in die Küche zu räumen und abzuwaschen. Die Vorhänge sind zu
öffnen, der Raum kurz aber ausreichend zu lüf ten. Die Heizung ist
zu  d rosse ln .

s 6
Benutzungrsplan

Die NuE.zungszeit  ergibt  s ich aus dem j  ewei ls gül t igen Benutzungs -
p lan,  der  BestandLei l  d ieser  Ordnung is t .  E ine Anderung d ieses
Planes is t  nach Abst immung aI l -er  Bete i l ig ten mög1ich.

s 7
Inkrafttreten

Diese Benutzungsordnung tr iLt  nach Beschlußfassung durch die
Gemeindevertret.ung vom L9 . März 1-996 am gleichen Tage in Kraf t .


